
Zusammenfassung der Anlegerrechte 
 

Allgemeines Hinweise 
Dem Anleger eines geschlossenen Publikums AIF stehen neben den gesetzlich geforderten 

Verkaufsunterlagen wie dem Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt Werbeunterlagen  

(z. B. Produktinformation, Fact Sheet, etc.) zur Verfügung. Diese Werbeunterlagen dienen 

ausschließlich Vertriebs- und Marketingzwecken. 

 

Der Erwerb von Anteilen an dem in den Werbeunterlagen behandelten Investmentvermögen ist 

ausschließlich auf Basis der erstellten gesetzlichen Verkaufsunterlagen möglich. Diese enthalten 

Angaben zum jeweiligen Fondsprodukt, insbesondere Informationen über Risiken, Struktur, etwaige 

Vertriebsbeschränkungen und relevante steuerliche Belange enthält. Die Angaben ersetzen nicht eine 

auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Rechts- und / oder Steuerberatung unter 

Berücksichtigung seiner finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Verhältnisse. 

 

Sofern das jeweilige Investmentvermögen ökologische oder soziale Merkmale bewirbt, oder eine 

nachhaltige Investition tätigt, stehen für die Entscheidung über den Erwerb eines Anteils zusätzlich die 

Angaben gem. Art. 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) zur Verfügung. 

 

Außergerichtliche Streitschlichtung 
Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Verbraucher den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten 

oder, soweit ein solches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren für alternative Streitbeilegung anstrengen. Ein 

außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren ist vertraglich nicht vorgesehen. 

Für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen 

Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen besteht gemäß § 14 Abs. 1 

Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) die Möglichkeit für Verbraucher (unbeschadet des Rechts, die Gerichte 

anzurufen), die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle anzurufen.  

Die Adresse lautet: 

Deutsche Bundesbank: Schlichtungsstelle 

Postfach 10 06 02 

60006 Frankfurt am Main 

Telefon: +49 (0) 69 9566-332 32 

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de 

Internet: www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle 

 

Die Beschwerde ist schriftlich unter kurzer Schilderung des Sachverhalts und Beifügung von Kopien der zum 

Verständnis der Beschwerde notwendigen Unterlagen bei der Schlichtungsstelle einzureichen. Der Anleger hat 

zudem zu versichern, dass der Beschwerdegegenstand nicht bereits bei einem Gericht anhängig ist, in der 

Vergangenheit war oder von dem Beschwerdeführer während des Schlichtungsverfahrens anhängig gemacht wird, 

die Streitigkeit nicht durch außergerichtlichen Vergleich beigelegt ist, ein Antrag auf Prozesskostenhilfe nicht 

abgewiesen worden ist, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg bietet, die Angelegenheit 

nicht bereits Gegenstand eines Schlichtungsvorschlags oder eines Schlichtungsverfahrens einer Schlichtungsstelle 

nach § 14 Abs. 1 Unterlassungsklagegesetz oder einer anderen Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt, ist, und der 

Anspruch bei Erhebung der Beschwerde nicht bereits verjährt war und der Beschwerdegegner sich auf Verjährung 

beruft. 

 

Die Beschwerde kann auch per E-Mail oder per Fax eingereicht werden; eventuell erforderliche Unterlagen sind 

dann per Post nachzureichen. Der Anleger kann sich im Verfahren vertreten lassen. 

  



Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB steht für Verbraucher zudem ein 

außergerichtliches Schlichtungsverfahren, eingerichtet bei der Ombudsstelle für Sachwerte und 

Investmentvermögen e.V., zur Verfügung. 

Die Adresse lautet: 

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. 

Postfach 610269 

10924 Berlin 

Telefon: +49 (0) 30 257 616 90 

Telefax: +49 (0) 30 257 616 91 

E-Mail: info@ombudsstelle.com 

Internet: www.ombudsstelle.com 

Die jeweilige Beschwerde ist schriftlich unter kurzer Schilderung des Sachverhalts und Beifügung von Kopien der 

zum Verständnis der Beschwerde notwendigen Unterlagen bei der Schlichtungsstelle einzureichen. Der Anleger 

hat zu versichern, dass in der streitigen Angelegenheit bisher weder ein Verfahren bei einer 

Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt wurde oder anhängig ist, über die Streitigkeit nicht von einem Gericht 

durch Sachurteil entschieden wurde oder bei einem Gericht anhängig ist, die Streitigkeit weder durch Vergleich 

noch in anderer Weise beigelegt wurde und nicht ein Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe abgelehnt 

wurde, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot oder mutwillig erschien.  

 

Die Beschwerde kann auch per E-Mail oder per Fax eingereicht werden; eventuell erforderliche Unterlagen sind 

dann per Post nachzureichen. Es ist auch hier möglich, sich im Verfahren vertreten zu lassen. 

Die Schlichtungsstelle der BaFin kann bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Kapitalanlagegesetzbuch 

sowie bei Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Kreditwesengesetz (»KWG«) 

und § 1 Abs. 1a Satz 2 KWG aktiv werden, sofern nicht eine anerkannte private Schlichtungsstelle zuständig ist. 

Die Adresse lautet: 

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Referat VBS 12 

Marie Curie-Straße 24-2860439 Frankfurt am Main 

Telefon: +49 (0) 228 4108-0 

Telefax: +49 (0) 228 4108-62299 

E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de 

Internet: www.bafin.de 

Die jeweilige Beschwerde ist schriftlich unter kurzer Schilderung des Sachverhalts und Beifügung von Kopien der 

zum Verständnis der Beschwerde notwendigen Unterlagen bei der Schlichtungsstelle einzureichen. Der Anleger 

hat zu versichern, dass wegen derselben Streitigkeit ein Verfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle weder 

durchgeführt wurde noch anhängig ist, bei Streitigkeiten über den Anspruch auf Abschluss eines 

Basiskontovertrages weder ein Verwaltungsverfahren nach den §§ 48 bis 50 des Zahlungskontengesetzes 

anhängig ist, noch in einem solchen Verfahren unanfechtbar über den Anspruch entschieden worden ist, über die 

Streitigkeit von einem Gericht nicht durch Sachurteil entschieden wurde oder die Streitigkeit nicht bei einem Gericht 

anhängig ist, die Streitigkeit weder durch Vergleich noch in anderer Weise beigelegt wurde und wegen der 

Streitigkeit ein Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe nicht abgelehnt worden ist, weil die beabsichtigte 

Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot oder mutwillig erschien.  

Einzelheiten zu den Schlichtungsverfahren und deren Zugangsvoraussetzungen ergeben sich aus der 

Schlichtungsstellenverfahrensordnung (Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank), der Verfahrensordnung 

der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. bzw. der Finanzschlichtungsstellenverordnung 

(»FinSV«). Merkblätter zu den Schlichtungsverfahren sowie die jeweilige aktuelle Verfahrensordnung sind unter 

den oben genannten Adressen der jeweiligen Schlichtungsstelle erhältlich. 

 


